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Bekanntmachung 
zur Internationalen Konvention 

gegen Geiselnahme vom 18. Dezember 1979
vom 5. August 1988

Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik er
klärte den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Internationalen Konvention gegen Geiselnahme vom 
18. Dezember 1979.
Die Beitrittsurkunde wurde am 2. Mai 1988 beim Generalse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Dabei wurde folgender Vorbehalt erklärt:

„Die Deutsche Demokratische Republik fühlt sich nicht 
an die Festlegungen des Artikels 16 Absatz 1 der Inter
nationalen Konvention gegen Geiselnahme gebunden und 
erklärt, daß zur Übergabe jeglicher die Auslegung bzw. 
die Anwendung der Konvention betreffender Streitfälle 
zwischen den Teilnehmern der Konvention an ein 
Schiedsgericht oder den Internationalen Gerichtshof in 
jedem einzelnen Fall das Einverständnis aller an den 
Streitfällen beteiligten Seiten vorliegen muß.“

Des weiteren hat die Deutsche Demokratische Republik ge
genüber dem Depositar folgende Erklärung abgegeben:

„Die Deutsche Demokratische Republik verurteilt ent
schieden jegliche Akte des internationalen Terrorismus. 
Ausgehend davon ist die Deutsche Demokratische Repu
blik der Auffassung, daß die Anwendung von Artikel 9 
Absatz 1 der Konvention in der Weise erfolgen muß, daß 
sie den verkündeten Zielen der Konvention entspricht, 
zu denen das Ergreifen wirksamer Maßnahmen zur Ver
hütung, Verfolgung und Bestrafung jeglicher Akte des 
internationalen Terrorismus, einschließlich von Geisel
nahmen, gehört.“

Die Konvention ist gemäß ihrem Artikel 18 am 1. Juni 1988 
für die Deutsche Demokratische Republik in Kraft getreten. 
Sie wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 5. August 1988

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

H. E i c h 1 e r


